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Editorial

Verlässlichkeit – ein unerfüllter Wunsch
von Steuerberater Birger Wesche, Geschäftsführer der Steuerberatungsgesellschaft Born 
mbH, Mitglied im Vorstand des HLBS

Liebe Leserinnen und Leser,

am 15. Mai vergangenen Jahres bin ich im Rahmen der Mitgliederversammlung in 
Magdeburg in den Vorstand des HLBS gewählt worden. Diese Wahl bedeutet für mich, 
das mir entgegengebrachte Vertrauen der Mitglieder durch produktive Arbeit im Sinne 
unseres Verbandes zu rechtfertigen.

Wir leben seit Jahren in einem Umfeld, welches uns keine planbare und verlässliche 
Zukunft suggeriert. Die Corona-Pandemie, Kriege in Europa und im Nahen Osten, die Flüchtlingsströme und 
deren ungelöste Verteilungsproblematik erfordern kluge und rationale politische Entscheidungen, was leider 
in den vergangenen Jahren nur bedingt gelungen ist. Deutschland wird als Wohlfahrtsstaat wahrgenommen, 
und in Krisenzeiten fordern Bürger und Unternehmer, dass der Staat ihnen finanziell beisteht. Das mag in der 
volkswirtschaftlichen Theorie gut gemeint sein, zeigt aber in Zeiten großer und komplexer Krisen, die den 
Staatshaushalt ungeplant massiv belasten, dass dieses System an seine Grenzen stößt. Damit wir auch weiter-
hin in dem uns bekannten Wohlstand leben können, sollten wir alle bereit sein, aktiv zur Erhaltung desselben 
beizutragen.

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Staat, in dem wir leben und arbeiten, nicht alle Erwartungen 
erfüllen kann und zukünftig immer weniger leisten können wird. Damit rücken Unternehmer wieder in den 
Fokus unserer Gesellschaft, die durch klares Entscheiden und Handeln zum Wohle ihres Unternehmens, der 
dort Beschäftigten und damit am Ende auch zum Wohle des Staates und unser aller wichtige Beiträge zu 
leisten vermögen.

Wer weiterhin abwartet, dass uns die Regierung, bestehend aus drei Parteien und mindestens ebenso vie-
len konträren Politikauffassungen, einen verlässlichen Weg in die Zukunft aufzeigt und Planungssicherheit für 
unternehmerische Entscheidungen bietet, wird vermutlich noch lange warten müssen. Dieses zeigt sich leider 
auch in den jüngst am 22. März erzielten Einigungsergebnissen des Vermittlungsausschusses. Die gefunde-
nen Kompromisse für die nunmehr geltenden Gesetzesänderungen zum Wachstumschancengesetz offenba-
ren einerseits den geringen finanziellen Spielraum des Staatshaushalts mit beschlossenen Steuervergünsti-
gungen z. B. bei Abschreibungen, die aber vielfach zeitlich befristet und vom Volumen her deutlich hinter 
dem ursprünglichen Gesetzesvorhaben geblieben sind, und andererseits den halbherzigen Versuch des Ge-
setzesgebers, dringend erforderlichen Maßnahmen, wie z. B. dem privaten Wohnungsbau oder privatwirt-
schaftlicher Investitionstätigkeit, Auftrieb zu geben. Mit der nunmehr gefundenen Lösung ist auch beschlos-
sen worden, dass die eigentlich geplante Absenkung des Pauschalierungssteuersatzes für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse nach § 24 UStG von 9,0 % auf 8,4 % nicht umgesetzt wird und somit dieser Steuersatz unverän-
dert zum Vorjahr bleibt. Wenn man eine ganze Branche über diesen steuerlich und damit auch wirtschaftlich 
relevanten Sachverhalt über viele Monate während des laufenden Geschäftsbetriebs im Unklaren lässt, zeigt 
das eine offensichtlich andere Wahrnehmung der tatsächlichen Realitäten in den Unternehmen in Deutsch-
land aufseiten der politischen Entscheidungsträger. Zumindest sind dieser und auch andere Sachverhalte 
geklärt worden.

Leider tragen auch die landwirtschaftlichen Berufsverbände und deren Organvertreter sowie die politische 
Opposition nicht dazu bei, dass deren wesentlich formulierte Ziele und Forderungen konsequent verfolgt und 
erreicht werden. Die Zustimmung der CDU/CSU zu den nun gefundenen Gesetzesänderungen im Vermitt-
lungsausschuss ist von der Forderung abhängig gemacht worden, dass die Abschaffung der Agrardieselbei-
hilfe vollständig zurückgenommen wird. Fakt ist, dass die Agrardieselbeihilfe nunmehr verbindlich vollständig 
in mehreren Schritten abgeschmolzen wird und die Regierungskoalition lediglich unverbindlich einen ent-
sprechenden und angemessenen Ausgleich für den land- und forstwirtschaftlichen Bereich in Aussicht ge-
stellt hat. Was solche Zusagen wert sein werden, wird uns die Zukunft zeigen.
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Es hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder herausfordernde Zeiten für Unternehmerinnen und 
Unternehmer gegeben. Trotzdem haben sie die ihnen obliegenden Entscheidungen getroffen, sind damit ihrer 
Verantwortung gerecht geworden und werden das auch weiterhin tun. Auch Ihnen wünsche ich, dass Sie sich 
nicht durch den politischen Zeitgeist vom Kurs abbringen lassen.

Die land- und forstwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmer dürfen sich den gesellschaftlichen 
Erwartungen und Wünschen nicht verschließen, müssen dabei aber insbesondere ihre Produktionskosten im 
Blick behalten. Die Bewältigung der großen Herausforderungen der Digitalisierung, der Fachkräftegewinnung 
und der positiven Nutzung der Künstlichen Intelligenz und deren Prozessvereinfachungen werden auch im land- 
und forstwirtschaftlichen Bereich für die dort tätigen Unternehmen über deren Fortbestehen entscheiden. Wer 
sich dem nicht aktiv stellt und den Veränderungen anpasst, wird bald nicht mehr als Marktakteur und damit 
Unternehmer tätig sein können. Deshalb warten Sie nicht zu lange ab, ob die Ihnen wichtigen Rahmenbedingun-
gen vollständig politisch und gesetzgeberisch umgesetzt sind. Vieles wird wohl derzeit nicht erfüllt werden.

Seien Sie auch in diesen herausfordernden Zeiten versichert, dass der HLBS ein verlässlicher Partner bleibt und 
wir alle dafür arbeiten, die Mitglieder in ihren Anliegen bestmöglich zu unterstützen und nach außen hin zu ver-
treten.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen der nachfolgenden Beiträge interessante und wertbringende Erkenntnisse.
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